
Über 20-jährige Infizierte: Mehr als jeder Dritte war geimpft 
Werden Kinder und Jugendliche bei der Berechnung ausgeklammert, ergibt sich eine deutlich höhere Quote an Durchbruchsinfektionen. 

Das Thema wird nach wie vor 
heiss diskutiert: Wie viele der 
neu mit dem Coronavirus infi-
zierten Personen in Liechten-
stein waren geimpft – und wie 
viele nicht? Das Amt für Statis-
tik macht zu dieser Frage eine 
wöchentliche Auswertung. 

Die Erhebung reicht bis Mit-
te Oktober zurück. Die Zahlen 
der vergangenen Monate zeig-
ten ein mehr oder weniger kon-
stantes Bild: Der Anteil der 
Durchbruchsinfektionen be-
wegte sich im Grossteil der aus-
gewerteten Kalenderwochen 
um rund ein Viertel vom Total 
aller Coronafälle.  

Andersherum gesagt: Rund 
drei Viertel der Infektionen be-
trafen Ungeimpfte. Da das In-
fektionsgeschehen in den ver-
gangenen Wochen aber bei 
Kindern und Jugendlichen be-
sonders hoch war – also in der 
Altersgruppe, in der eine Imp-
fung bis vor Kurzem noch gar 
nicht zugelassen war bzw. in der 
die Impfquote noch am tiefsten 
ist –, hat das «Vaterland» die 
Durchbruchsinfektionen bei 
Personen über 20 Jahren be-
rechnet. 

Das Ergebnis zeigt: Der An-
teil positiv getesteter Geimpfter 
in der Altersgruppe über 20 Jah-
ren lag im Zeitraum vom  
8. Oktober 2021 bis zum 2. Ja-
nuar 2021 bei 35,8 Prozent. Da-
mit ist er deutlich höher als der 
prozentuale Anteil an der Ge-

samtbevölkerung. Zum Ver-
gleich: Der Anteil der Durch-
bruchsinfektionen über alle Al-
tersgruppen hinweg betrug in 
diesem Zeitraum 27,3 Prozent.  

Anteil der Durchbrüche hat 
wieder abgenommen 
Die neuesten Daten des Amts 
für Statistik umfassen die Wo-
che vom 27. Dezember bis zum 
2. Januar (Kalenderwoche 52). 
In diesem Zeitraum wurden 
295 positive Fälle verzeichnet. 
213 davon betrafen Ungeimpfte 

(72,2 Prozent). 82 Personen 
(27,8 Prozent), die positiv getes-
tet wurden, waren geimpft. 

Der Anteil der Durchbruchs-
infektionen ist damit wieder ge-
sunken. In der Vorwoche lag das 
Verhältnis bei 64,2 Prozent Un-

geimpften zu 35,8 Prozent Ge-
impften. Der prozentuale Anteil 
von geimpften Personen, die po-
sitiv auf das Virus getestet wur-
den, hatte damit in der Kalen-
derwoche 51 den bisherigen 
Höchstwert erreicht. 

Je älter, desto eher ein  
Impfdurchbruch 
Am meisten positiv getestete 
Geimpfte in absoluten Zahlen 
verzeichnete die Gruppe der 
40- bis 49-Jährigen: Im Beob-
achtungszeitraum vom 18. Ok-

tober bis zum 2. Januar wa- 
ren es in dieser Altersgruppe 
162 Fälle bzw. 41,3 Prozent. 
Prozentual am meisten positiv 
getestete Geimpfte waren bei 
den 70- bis 79-Jährigen zu ver-
zeichnen – nämlich 54,9 Pro-
zent. In dieser Altersgruppe 
überschreitet die Zahl Geimpf-
ter mit einer Coronainfizierung 
sogar die Zahl der Ungeimpf-
ten, die sich angesteckt haben. 
In allen anderen Altersgruppen 
sind es prozentual gesehen im-
mer noch mehr Ungeimpfte, 

die ein positives Testergebnis 
erhalten haben. 

In der Gruppe der über 80-
Jährigen liegt das Verhältnis bei 
39,6 Prozent Geimpften versus 
60,4 Prozent Ungeimpften. Al-
lerdings gab es in dieser Gruppe 
in den vergangenen elf Wochen 
aber nur 53 Coronafälle, was ei-
nen vergleichsweise niedrigen 
Wert darstellt. 

Am meisten Fälle bei  
Kindern und Jugendlichen 
In absoluten Zahlen die meisten 
Fälle von Ungeimpften, die po-
sitiv getestet wurden, verzeich-
net wie schon in den Vorwochen 
die Gruppe der 10- bis 19-Jähri-
gen. 422 Personen bzw. 88,7 Pro- 
zent hatten keine Covid-19-
Impfung. In dieser Gruppe 
muss allerdings berücksichtigt 
werden, dass die Impfung bis 
vor Kurzem erst ab 12 Jahren zu-
gelassen war. 

Aussagen zu Impfdurch -
brüchen sind aufgrund der Da-
ten nicht möglich, schreibt das 
Amt für Statistik. Laut Defini-
tion liegt nur dann ein Impf-
durchbruch vor, wenn bei einer 
vollständig geimpften Person 
eine PCR-bestätigte Sars-Cov-
2-Infektion mit Symptomatik 
festgestellt wird. Asymptoma-
tische Verläufe von vollständig 
Geimpften gelten per Definiti-
on nicht als Impfdurchbruch. 
 
Valeska Blank 
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Fahrverbot nach 
Oberplanken: 

Beschwerde 
eingereicht 

Das Fahrverbot ab der Abzweigung nach Oberplanken 
für «Anstösser» ist somit wieder auf Eis gelegt.  

Bettina Stahl-Frick 
 
Sogar auf der Homepage skire-
sort.de findet man sie: Die Ski-
piste Dola am Ortsende von 
Planken. «Zum Skifahren und 
Snowboarden stehen 0,1 km 
Pisten zur Verfügung, ein Lift 
befördert die Gäste», steht im 
Beschrieb und weiter: «Auch 
Tina Weirather, Skistar Liech-
tensteins und Tochter von Ski-
Olympiasiegerin Hanni Wenzel 
und Abfahrtsweltmeister Harti 
Weirather, hat in dem kleinen 
Skigebiet einige Bögen gezogen 
und Skifahren gelernt.» Was 
auf der Homepage allerdings 
nicht steht, ist, dass die Berg-
gemeinde für Winterfreunde 
noch mehr zu bieten hat: Eine 
Schlittelpiste. Im ganzen Land 
ist die Rodelbahn beliebt – et-
was ab vom Schuss, dafür umso 
idyllischer. Wenn dieser Har-
monie nur nicht ab und zu der 
Verkehr einen Strich durch die 
Rechnung machen würde. 

Denn in der Vergangenheit war 
lange Zeit unklar, wann und ob 
auf der schmalen Bergstrasse 
zwischen Planken und Ober-
planken für Motorfahrzeuge ein 
Fahrverbot gilt.  

Fragen über Fragen  
im «Schilderdschungel» 
Vor allem auf der schneefreien 
Strasse finden nicht selten Auto-
fahrer aus dem In- wie aus dem 
Ausland daran Gefallen, nach 
Oberplanken und insbesondere 
im Sommer Richtung Gafadura 
zum Wasserwerk zu fahren. 
Aber auch in den Wintermona-
ten zieht es mit Allrad ausgestat-
tete Autolenker immer wieder 
hoch. Wie risikoreich die Fahrt 
auf einer Schlittelpiste ist, liegt 
auf der Hand. Die Gemeinde 
reagierte und führte ein allge-
meines Fahrverbot – mit Zusatz-
tafel «Achtung Rodelbahn» – 
ein. Zwar herrschte das Fahrver-
bot bei Betrieb der Schlittelpiste 
bis anhin, was allerdings nicht 

klar war. Vor einem Jahr hiess es 
noch, dass die Verkehrstafeln 
das Fahrverbot zwar signalisie-
ren, aber nicht verfügt seien und 
somit rechtlich auch nicht gel-
ten. Irrtum: Nach umfang- 
reicher Prüfung durch die Ge-
meinde und dem Amt für Bau 
und Infrastruktur war dann klar: 
Die Tafeln sind bereits seit 2005 
verfügt – an dem Fahrverbot gibt 
es also nichts mehr zu rütteln. 
Ausser am oberen Schild bei der 
Abzweigung, wo die Strasse ent-
weder links nach Gafadura oder 
weiter geradeaus nach Ober-
planken führt. «Anstösser ge-
stattet» steht auf der Fahrver-
botstafel. Doch wie sollen «Ans-
tösser» denn nach Oberplanken 
kommen, wenn auf dem Ab-
schnitt davor – zwischen Werk-
hof und der besagten Abzwei-
gung – ein Fahrverbot herrscht? 
Mit dem Helikopter wohl kaum. 
Und: Wer gilt überhaupt als 
«Anstösser»? Fragen über Fra-
gen in diesem ganzen «Schilder-

dschungel», in den die Gemein-
de nun endlich Licht ins Dunkel 
bringen wollte: Mit einem Fahr-
verbot für Motorwagen, Motor-
räder und Motorfahrräder und 
Zusatztafel «Alp-, Forst- und 
Landwirtschaftsbetrieb gestat-
tet», das auch ab der Abzwei-
gung nach Oberplanken gilt. Be-
sitzer eines Ferienhauses sollten 
von nun an beim Amt für Stras-
senverkehr eine kostenpflichtige 
Bewilligung einholen. Die Ver-
fügung ist vom Amt für Bau und 
Infrastruktur erlassen worden 
und eigentlich wären die Am-
peln für diese neue Verkehrsre-

gelung auf Grün gestanden – 
wenn da nicht noch eine Be-
schwerdefrist gewesen wäre, die 
dann auch genutzt wurde.  

Mit dem Schnee schmilzt 
auch das Fahrverbot wieder 
Somit ist das Fahrverbot ab der 
Abzweigung nach Oberplanken 
für «Anstösser» wiederum auf 
Eis gelegt. Ist es derzeit aber so-
wieso, da die Schlittelpiste prä-
pariert und in Betrieb ist und 
somit für diesen Strassenab-
schnitt ein allgemeines Fahr-
verbot ohne Ausnahme gilt. 
Doch mit dem Schnee schmilzt 

dann auch dieses Fahrverbot, 
weil es temporär geregelt ist 
und nur gilt, wenn Schnee liegt 
und die Piste betrieben werden 
kann.  

Fazit: Nach all den Bemü-
hungen herrscht noch immer 
keine Klarheit beziehungsweise 
gibt es trotz Bestrebungen bis-
lang keine saubere, rechtstaugli-
che Lösung. Das Gericht wird 
die Beschwerde gegen das Fahr-
verbot für «Anstösser» nun zu 
prüfen und eine Entscheidung 
zu treffen haben. Erst dann wird 
es weitergehen in Plankens 
Schilder-Fahrverbotskrimi. 

Derzeit darf dieser Strassenabschnitt von Planken nach Oberplanken nicht befahren werden.  
Das Fahrverbot ist aber nur temporär und gilt nur, während die Schlittelpiste in Betrieb ist. Bild: bfs


